
Anlage 5 zum Rahmenvertrag für den Bereich vollstat ionä-
re Pflege gemäß § 75 Abs. 2 SGB XI 

 
 
Protokollnotiz zu gegebenenfalls durch das Pflege-Neuausrichtungsgesetz notwendigen Vertragsan-
passungen  

  
Am 30.10.2012 ist das Pflege-Neuausrichtungsgesetz (PNG) in Kraft getreten, mit dem einige Best-
immungen des SGB XI geändert wurden, die Auswirkungen auf den Inhalt dieses Rahmenvertrages 
haben können. Diese Änderungen wurden zwischen den Vertragsparteien noch nicht bewertet und 
Änderungsbedarf weder angemeldet noch verhandelt. Der Rahmenvertrag soll nach dem Willen der 
Vertragsparteien jedoch noch im Jahr 2012 abgeschlossen werden, um die langjährigen Verhandlun-
gen zum Abschluss zu bringen. Die Parteien stimmen überein, dass über den sich aus dem PNG ge-
gebenenfalls ergebenden Änderungsbedarf im Jahr 2013 Verhandlungen geführt werden, die zu Ver-
tragsanpassungen führen können, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 


